
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Auszug) 

Vom 23.05.1949 (BGBI., 1949 S. 1) geändert durch Gesetz vom 27.10.1994 (BGBI., Teil I S. 3146)  

 

 

Artikel 1: Schutz der Menschenwürde  

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt.  

 

Artikel 2: Allgemeines Persönlichkeitsrecht  

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.  

 

Artikel 5: Recht der freien Meinungäußerung  

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich 

aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 

Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.  

(2) Die Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.  

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der 

Treue zur Verfassung.  

 

Artikel 6: Schutz der Familie  

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.  

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 


